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 Bachelor mit einem im Besonderen Teil der Prüfungsordnung bestimmten Zusatz zur Kennzeichnung 

des Studiengangs und der Abschlussbezeichnung. 

 Master mit einem im Besonderen Teil der Prüfungsordnung bestimmten Zusatz zur Kennzeichnung des 

Studiengangs und der Abschlussbezeichnung. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 , die mindestens eine Prüfungs- oder Studienleistung 

(gemäß § 8 Absatz 3) beinhaltet  

 

 

 

 

 oder mit der Bewertung bestanden 

Leistungspunkte kennzeichnen den studentischen Arbeitsaufwand und ermöglichen darüber hinaus 

eine Quantifizierung der angestrebten Lernergebnisse. Die Lernergebnisse sind für jedes Modul zu de-

finieren. Der Arbeitsaufwand umfasst neben der Teilnahme an den zu einem Modul gehörenden Lehr-

veranstaltungen auch die gesamte Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, die Vorbereitung und Aus-

arbeitung eigener Beiträge sowie die Vorbereitung und die Teilnahme an Leistungskontrollen. 

Für studieninte-

grierte Praxisphasen werden Leistungspunkte entsprechend der tatsächlichen Arbeitszeit ausgewie-

sen, für Abschlussarbeiten entsprechend der Bearbeitungszeit. 

 

(6) Die Gesamtnote wird aus den Noten aller bestandenen benoteten Pflicht- und Wahlpflichtmodule ge-

bildet. Die Modulnoten fließen nach Leistungspunkten der Module gewichtet in die Gesamtnote ein, 

mit Ausnahme der Praxisphase in den Bachelorstudiengängen Bau- und Holzingenieurwesen, für die 

in den Besonderen Teilen der Prüfungsordnung gesonderte Festlegungen getroffen werden. 
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 wenn sie im Hinblick auf die angestrebte 

Qualifikation mit den anderen Modulen gleichwertig sind  

 

 

 

oder für den gesamten Studiengang 

Für eine Veranstaltung, die gerade der Vermitt-

lung von Sprachkenntnissen dient, ist Lehr- und Prüfungssprache regelmäßig die jeweils gelehrte Spra-

che.  

 

(12) Nach Maßgabe der Ordnung der Hochschule zur Regelung des Teilzeitstudiums in der jeweils gültigen 

Fassung sowie im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten besteht die Möglichkeit eines Teilzeitstudi-

ums. Die festgelegten Bearbeitungszeiten für die zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen 

werden im Rahmen eines Teilzeitstudiums nicht verlängert.  

 

(13) Teilnehmende am Programm HAWK start plus haben die Möglichkeit, die geforderten Leistungspunkte 

der ersten zwei Semester innerhalb von drei bzw. vier Semestern zu erbringen. Die Studierenden ver-

pflichten sich zur Teilnahme an zusätzlichen Ergänzungsveranstaltungen von HAWK start plus, die dem 

zeitlichen Umfang der jeweils verschobenen Fachmodule entsprechen, sodass sie in jedem Semester 

ein Vollzeitstudium durchlaufen. 

 

 

 

 

 

und die Bewertung 

 

 Die/Der Studiendekan/in (ohne Stimmrecht) als Vorsitzende/r, zusätzlich 

 drei (für den Studienbereich Konservierung und Restaurierung zwei) Mitglieder, welche die Hoch-

schullehrergruppe vertreten und stellvertretend den Vorsitz übernehmen können, 

 ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist und 

 zwei Mitglieder (für den Studienbereich Konservierung und Restaurierung ein Mitglied) der Gruppe 

der Studierenden. 

 

 

 

 

 

 

 Sie/Er muss die Kommission einberufen, 

wenn wenigstens ein Mitglied der Prüfungskommission dies verlangt. 
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 Für die Prüfungskommission gilt die Geschäftsordnung der Gremien der Hochschule. 

 

 

(7) Allgemeingültige Entscheidungen der Prüfungskommission werden rechtzeitig in ortsüblicher Weise 

bekannt gemacht. 

 

 

 

 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 Anrechnung außerhochschulisch erbrachter Leistungen  

 Gewährung von Nachteilsausgleichen 

 Gewährung von Prüfungsrücktritten 

 Gewährung von Fristverlängerungen 

 Bestellung von Prüfer/inne/n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) Die Prüfungsverwaltung führt die laufenden Amtsgeschäfte nach dieser Ordnung.  

 

 

  

 

 Prüfenden
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 sofern diese nicht die Modulverantwortlichen oder die anderen in einem Modul eigenverant-

wortlich Lehrenden sind.  

 

 Bei Vorlage wichtiger Gründe können von der Fakultät weitere Prüfende bestellt werden. 

 

 

 

 

 

 Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen im Inland erbracht wurden, werden 

auf Antrag anerkannt, soweit kein wesentlicher Unterschied gegenüber den Kompetenzen besteht, die 

im Falle eines Studiums an der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildes-

heim/Holzminden/Göttingen erworben worden wären; außerhalb einer Hochschule erworbene Kompe-

tenzen werden auf Antrag angerechnet, soweit kein wesentlicher Unterschied gegenüber den Kompe-

tenzen, die im Falle eines Studiums an der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst 

Hildesheim/Holzminden/Göttingen erworben worden wären, festgestellt werden kann; hiervon ausge-

nommen sind Leistungen, die im schulischen Bereich vor Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 

erbracht wurden. Die Anerkennung einer Abschluss- oder sonstigen Prüfungsleistung als Bachelor- o-

der Masterarbeit (Thesis mit Kolloquium) ist nicht zulässig. In einem konsekutiven Masterstudiengang 

können Studien- und Prüfungsleistungen aus einem Bachelorstudiengang nicht anerkannt werden. 

Kein wesentlicher Unterschied besteht jedenfalls, wenn die durch ein Modul vermittelten Kompetenzen 

beziehungsweise Lernergebnisse, Qualität und Niveau der Ausbildung sowie Leistungspunkte denje-

nigen von Modulen des Studiengangs im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Ver-

gleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung im Hinblick auf die Bedeutung der 

Leistungen für den Zweck der Prüfungen vorzunehmen. Die Anrechnung von außerhalb der Hochschule 

erbrachten Leistungen ist unbeschadet der Sätze 1 bis 3 auf nicht mehr als 50 Prozent der insgesamt 

im betroffenen Studiengang erforderlichen Leistungspunkte begrenzt. 

 

 

 

HAWK für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holz-

minden/Göttingen
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 Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung/Anrechnung für dieselbe Prüfung nicht 

mehr möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 und die Abmeldung von 

 

 

(2) Wenn kein individueller Prüfungs- oder Abgabetermin festgelegt ist, ist Abgabeschluss für schriftliche 

Prüfungen oder Prüfungsteile stets vier Wochen vor dem Ende des Verwaltungssemesters. 

 

 dem Besonderen Teil der Prüfungsordnung notwendigen Anforderungen 

nachweist. 

 

 

Die Versagung einer Zulassung erfolgt in schriftlicher Form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Im Gegensatz zu Prüfungsleistungen, die benotet werden, werden Studienleistungen mit bestanden 

oder nicht bestanden bewertet. 

 

  

 Klausur (K) 

 Mündliche Prüfung (M) 

 Praktikums-/Projekt-/Praxisbericht (PB) 

 Projektarbeit (PA) 

 Referat (R) 

 Studienarbeit (ST) 

 Abschlussarbeit mit Kolloquium (§ 22, 23) 
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 Klausur (K)  

In einer Klausur soll die/der zu Prüfende in einer zusammenhängenden Bearbeitungszeit nachwei-

sen, dass sie/er in begrenzter Zeit, mit begrenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den vorgege-

benen Methoden ein Problem erkennen und Wege zu seiner Lösung finden kann. Die Bearbeitungs-

zeit für die Prüfungsklausuren ist im Besonderen Teil der Prüfungsordnung festgelegt. 

 Mündliche Prüfung (M) 

Eine mündliche Prüfung findet vor zwei Prüfenden als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung für 

bis zu vier Studierende gleichzeitig statt. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt je Student/in 

mindestens 30 und maximal 45 Minuten. Die Prüfungskommission kann ausnahmsweise vorab 

eine längere Zeit zulassen. Bei einer Gruppenprüfung muss die Leistung von jeder/jedem einzelnen 

Studierenden abgrenzbar sein. Das Ergebnis einer mündlichen Prüfung ist der/dem Studierenden 

in der Regel im Anschluss bekannt zu geben. Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung, die Be-

wertung und die tragenden Erwägungen der Bewertungsentscheidung sind in einem Protokoll fest-

zuhalten. Es ist von den Prüfenden und ggf. den Beisitzenden zu unterschreiben und zur Prüfungs-

akte zu nehmen. Für das Bachelor- und Masterkolloquium gelten darüber hinaus die Regelungen 

des § 22. Für mündliche Wiederholungsprüfungen gelten darüber hinaus die Regelungen des § 15.  

 Praktikums-/Projekt-/Praxisbericht (PB) 

Dieser soll erkennen lassen, dass die/der Studierende in der Lage ist, nach didaktischer/methodi-

scher Anleitung Studium und Praxis miteinander zu verbinden. Er umfasst insbesondere: 

-  

- 

 

-  

- 

 

 Projektarbeit (PA)  

Eine Projektarbeit stellt die schriftliche Bearbeitung einer praxisorientierten Fragestellung allein o-

der in der Gruppe in einem festgelegten Zeitraum dar. Die erarbeiteten Lösungen werden in einer 

für die berufliche Tätigkeit typischen Weise mündlich erläutert. 

 Referat (R)  

Ein Referat umfasst  

- 

 

-  

- 

 

 Studienarbeit (ST) 

Eine Studienarbeit ist eine selbstständige schriftliche, zeichnerische und/oder audiovisuelle Bear-

beitung einer fachspezifischen oder fachübergreifenden Aufgabenstellung, die Erarbeitung eines 

Entwurfs, einer Arbeitsprobe, die Erstellung einer Dokumentation oder eine laborpraktische bzw. 

berufspraktische Übung. Die Bearbeitung erfolgt semesterbegleitend in Einzel- oder Gruppenar-

beit. In geeigneten Fällen können die erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit 

typischen Weise erläutert werden. Eine Studienarbeit kann mit oder ohne Fachgespräch (Kollo-

quium) abgeschlossen werden. Die Bearbeitungszeit legt die/der Prüfende fest, andernfalls endet 

die Abgabefrist vier Wochen vor dem Ende des Verwaltungssemesters. 

 

(5) Besondere Regelungen zur Durchführung von Prüfungen: 
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- Die/Der Studierende hat bei Prüfungen nach dem Antwortwahlverfahren anzugeben, welche der 

mit den Aufgaben vorgelegten Antworten sie/er für zutreffend hält.  

- Eine Multiple Choice-Aufgabe darf nicht schlechter als null Punkte bewertet werden. Es dürfen 

also keine Minus- bzw. Maluspunkte vergeben werden.  

- Die Prüfung ist bestanden, wenn die/der Studierende mindestens 50 Prozent der erreichbaren 

Punkte erreicht oder ihre/seine Punktzahl um nicht mehr als 22 Prozent die durchschnittliche 

Leistung der Studierenden unterschreitet, die an der Prüfung teilgenommen haben. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

die sich in einer späteren Prüfungsperiode der gleichen Prüfung unterziehen wollen,

und Mitglieder kooperierender Einrichtungen, die ein eigenes berech-

tigtes Interesse geltend machen

 

 

 

 

 

  

  

 erst nach Ablauf der An- und Abmeldefrist nach § 7 von der Prüfung zurücktritt, 

  

 innerhalb des festgelegten Zeitraums  

 

 

An die Anerkennung von triftigen Gründen im Sinne des Ab-

satzes 1 sind hohe Maßstäbe zu setzen, sodass diese nur bei besonderen, plötzlich eintretenden Här-

tefallsituationen in Betracht kommt. 

 

 

Die Prüfungsverwaltung kann in Zweifelsfällen in Abstimmung 

mit der/dem Studiendekan/in und muss bei zweiten Wiederholungsprüfungen den 
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oder einer/eines anderen Familienangehörigen  

 

 

ist aus Gründen der Chancengleichheit bei erneuter Anmeldung zur Prüfung eine andere Aufgaben- 

bzw. Themenstellung festzulegen. Als neuer Termin wird in der Regel der nächste reguläre Prüfungster-

min bestimmt. Die bereits vorliegenden Prüfungen des Moduls können, soweit es sich um abweichende 

Prüfungsformen handelt, angerechnet werden. 

 

 

Prüfungsverwaltung im Einvernehmen mit den Prüfenden 

 Handelt es sich um eine Abschlussarbeit, ist zusätzlich das Einverneh-

men der Studiendekanin/des Studiendekans einzuholen. Für die zu erbringenden Nachweise gelten 

die Anforderungen des Absatzes 2 entsprechend. Die Verlängerungsanträge nebst Nachweisen sowie 

die zugehörigen Stellungnahmen von Prüfenden, Prüfungsverwaltung und ggf. Prüfungskommission 

sind zur Prüfungsakte zu nehmen. Den aufgrund anerkannter triftiger Gründe veränderten Abgabeter-

min teilt die Prüfungsverwaltung der/dem Studierenden rechtzeitig mit. 

 

  

 mehr als 14 Kalendertagen bei Bachelorarbeiten, 

 mehr als 28 Kalendertagen bei Masterarbeiten, 

 mehr als sieben Kalendertagen bei allen anderen Studien- oder Prüfungsleistungen 

 entscheidet die Prüfungskommission, ob und in welchem Umfang einem Verlängerungs-

antrag stattgegeben werden kann oder ob die Prüfungsaufgabe fehlversuchsfrei eingezogen wird  

 

 

 

 

 

 

(1) Versucht die oder der zu Prüfende, das Ergebnis der Prüfung durch eine Täuschungshandlung, z. B. 

durch unerlaubte Hilfsmittel oder Verwendung fremden Gedankenguts ohne Kennzeichnung (Plagiat), 

positiv zu beeinflussen, gilt die Prüfung als nicht bestanden bzw. als mit 5,0 bewertet. Eine Täu-

schungshandlung begeht bereits, wer ein unerlaubtes Hilfsmittel bei Ausgabe der Prüfungsaufgabe mit 

sich führt, sofern er/sie darüber belehrt wurde. Die Entscheidung treffen die Prüfer/innen, hilfsweise 

die Aufsicht, nach Anhörung der oder des zu Prüfenden. In schwerwiegenden oder wiederholten Täu-

schungsfällen kann die Prüfungskommission die Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 

 

(2) Wurde bei einer Prüfung nachweislich getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Bekanntgabe des 

Ergebnisses bekannt, so berichtigt die Prüfungskommission nachträglich die durch Täuschung er-

langte Note und erklärt die Prüfungs- oder Studienleistung für nicht bestanden oder endgültig nicht 

bestanden.  

 

(3) Sonstige Verstöße gegen das geregelte Prüfungsverfahren, führen zum fehlversuchsfreien Ausschluss 

von der Prüfung bzw. zu einer nachträglichen fehlversuchsfreien Aberkennung der Prüfungs- oder Stu-

dienleistung. Die Entscheidung treffen die Prüfer/innen, hilfsweise die Aufsicht, nach Anhörung der 

oder des zu Prüfenden, bei nachträglichem Bekanntwerden die Prüfungskommission. 

 

(4) Gegen die Entscheidungen gemäß Absätzen 1 bis 3 ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der 

Widerspruch zulässig. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift an die Prüfungsverwaltung 
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zu richten. Er soll das Anliegen deutlich machen, inhaltlich begründet und ggf. mit Beweismitteln ver-

sehen sein. 

 

(5) Die Studien- und Prüfungsleistung kann mittels geeigneter Plagiaterkennungssoftware auf möglicher-

weise nicht kenntlich gemachte übernommene Textpassagen oder sonstige Quellen hin überprüft wer-

den. Dazu kann die/der Prüfende eine übereinstimmende digitale Version der Prüfungsleistung in ei-

nem von ihr oder ihm gewünschten Dateiformat vom Prüfling einfordern.  

 

 

 

 

 

zum Ausgleich von Nachteilen

 

 Schwangerschaft, 

 Geburt, 

 Erziehungsverantwortung eines Kindes bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, für das Personenfür-

sorge besteht,  

 Pflege eines kranken oder behinderten Kindes, für das Personenfürsorge besteht,  

 Pflege von Angehörigen, die dauerhaft krank, pflegebedürftig oder behindert sind, 

 Behinderungen/Beeinträchtigungen, 

 chronischen Erkrankungen, 

 Teilleistungsschwächen, 

 oder sonstigen außergewöhnlichen Härten. 

 

 

 

 

 wie beispielsweise eine Ge-

burtsurkunde des Kindes, ein Nachweis über den Pflegegrad, eine fachärztliche Bescheinigung und/ 

oder ein Schwerbehindertenausweis

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Die Prüfungskommission trifft die Entscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen und unter Beachtung 

der Chancengleichheit. 
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 Die einzelne Studien- oder Prüfungsleistung soll von der oder dem jeweiligen Prüfenden innerhalb von 

sechs Wochen bewertet und die Ergebnisse in ortsüblicher Weise bekannt gegeben werden. 

 

  

 

Note Bezeichnung Erläuterungen 

1,0; 1,3  sehr gut Eine besonders hervorragende Leistung. 

1,7; 2,0; 2,3  gut Eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung. 

2,7; 3,0; 3,3 befriedigend Eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht. 

3,7; 4,0  ausreichend Eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht. 

Über 4,0 nicht ausrei-

chend 

Eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 

genügt. 

 

 

 

Wird die Studien- oder Prüfungsleistung von zwei Prüfenden bewertet, ist die Prüfung bestanden, wenn 

beide die Leistung mit mindestens ausreichend oder bestanden bewerten. Wird die Studien- oder Prü-

fungsleistung von einer/einem der beiden Prüfenden mit mindestens ausreichend oder mit bestanden 

und von der/dem anderen Prüfenden als nicht ausreichend oder nicht bestanden bewertet, kann die 

Prüfungskommission auf Antrag einer/eines Prüfenden eine/n dritte/n Prüfende/n mit der Bewertung 

der Studien- oder Prüfungsleistung beauftragen; in diesem Fall ist die Prüfung bestanden, wenn die 

Mehrheit der Prüfenden die Studien- oder Prüfungsleistung mit mindestens ausreichend oder bestan-

den bewertet. Bei Prüfungsleistungen errechnet sich die Note aus dem Durchschnitt der von den Prü-

fenden festgesetzten Einzelnoten. Bei der Bildung der Note wird bis zum Mittelwert zwischen zwei No-

tenstufen auf die bessere Notenstufe abgerundet, ab Überschreitung des Mittelwerts auf die schlech-

tere Notenstufe aufgerundet. 
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(5) Für das Bestehen einer Modulprüfung sind alle in der Modulbeschreibung formulierten Leistungen zu 

erbringen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Eine bestandene Modulprüfung kann nicht wiederholt werden. Nicht bestandene Modulprüfungen kön-

nen zweimal wiederholt werden. 

 

 Eine nicht bestandene Modulprüfung nach Absatz 1 Satz 2 ist im Rahmen der regulären Prüfungster-

mine innerhalb der nächsten beiden Semester in der gleichen Art und Dauer zu wiederholen. Ggf. Ab-

weichende Regelungen für Gruppen- oder Projektarbeiten werden in den Besonderen Teilen der Prü-

fungsordnung geregelt. 

 

 

 

 

 

Ggf. abweichende Regelungen für Gruppen- oder Projektarbei-

ten werden in den Besonderen Teilen der Prüfungsordnung geregelt. 
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(7) In dem gleichen Studiengang des europäischen Bildungsraums erfolglos unternommene Versuche, 

eine Prüfung abzulegen, werden auf die Wiederholungsmöglichkeiten angerechnet.  

 

(8) Eine Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn sie mit nicht ausreichend oder nicht bestanden be-

wertet ist oder als solches gilt und eine Wiederholungsmöglichkeit nicht mehr besteht. Eine Wiederho-

lungsmöglichkeit ist nicht mehr gegeben, wenn 

 eine zweite Wiederholungsprüfung mit nicht ausreichend oder nicht bestanden bewertet ist oder 

als solches gilt; 

 eine Abschlussarbeit mit Kolloquium im Wiederholungsversuch mit nicht ausreichend oder nicht 

bestanden bewertet ist oder als solches gilt. 

Ist eine Prüfung endgültig nicht bestanden, erfolgt die Exmatrikulation. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Ist eine Prüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, so erteilt die/der 

Studiendekan/in hierüber einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-

sehen ist. 

 

 

 

 

 Ein Muster der Abschlussdokumente ist in der Anlage zum jeweiligen Besonderen Teil der Prüfungsord-

nung enthalten. 
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 des Zeitraums von einem Monat nach Beginn des Verwaltungssemesters ge-

stellt werden.  
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(4) Ist der Widerspruch begründet, beschließt die Prüfungskommission, dass die Prüfung erneut bewertet 

oder wiederholt wird. Die Neubewertung darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen.  

 

(5) Ist der Widerspruch nicht begründet, beschließt die Prüfungskommission, dass die bisherige Bewer-

tung der Prüfung bestehen bleibt. 

 

  

 

 

 

 

 zur 

auf ortsübliche Weise in der Fakultät

 

 

 

 

 

 Prüfenden im Ein-

vernehmen mit der Prüfungskommission 

 

 

 Die Betreuung der Ab-

schlussarbeit kann von jedem lehrenden Mitglied oder Angehörigen der Fakultät übernommen werden. 

Mit Zustimmung der Prüfungskommission kann die Betreuung auch von geeigneten Personen vorge-

nommen werden, die oder der nicht Mitglied dieser Fakultät ist. Die oder der Erstprüfende muss in der 

Regel lehrende/r Professor/in sein, über Ausnahmen entscheidet die Prüfungskommission.  

 

  Die 

Ausgabe des Themas und der Bearbeitungszeit nebst Abgabefrist erfolgt über die Prüfungsverwaltung. 

Die Prüfungsverwaltung macht die Ausgabe aktenkundig. Mit der Ausgabe des Themas werden die oder 

der Prüfende, die oder der das Thema festgelegt hat (Erstprüfende/r), und die oder der Zweitprüfende 

bestellt. Während der Anfertigung der Arbeit wird die/der Studierende von der oder dem Erstprüfenden 

und gegebenenfalls der oder dem Zweitprüfenden betreut. 

 

 Im ersten Versuch der Bearbeitung einer Abschlussarbeit und nur einmalig haben Studierende das 

Recht, ohne Nennung von Gründen fehlversuchsfrei von der Abschlussarbeit zurückzutreten, und zwar 

bei einer Bachelorarbeit innerhalb der ersten 14 Kalendertage der Bearbeitungszeit und bei einer Mas-

terarbeit innerhalb der ersten 21 Kalendertage der Bearbeitungszeit. 

 

 

 

In der Abschlussarbeit 

müssen alle Stellen, die wortwörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen oder anderen Quellen 

entnommen sind, die notwendige Kennzeichnung erhalten. Die Belegstelle ist in unmittelbarem Zu-

sammenhang mit dem wörtlichen oder sinngemäßen Zitat anzugeben. 

zu keiner Bewertung vorgelegt wurde  
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(9) Die Abschlussarbeit ist nach ihrer Abgabe durch beide Prüfenden nachvollziehbar in schriftlicher Form 

zu bewerten. 

 

 

 

 

 in einer Auseinandersetzung über die Abschlussarbeit 

 

 

 im Besonderen Teil vorgese-

henen

von beiden Prüfenden Das Kollo-

quium soll innerhalb von sechs Wochen nach Abgabe der Abschlussarbeit durchgeführt werden, hier-

von abweichende Regelungen regelt der jeweilige studiengangsspezifische Besondere Teil der Prü-

fungsordnung. 

 

 

 

 

(4) Jede prüfende Person bildet aus der von ihr gebildeten vorläufigen Bewertung für die Arbeit und dem 

Ergebnis des Kolloquiums eine endgültige Note für die Arbeit mit dem Kolloquium. § 14 Absatz 2 bis 4 

und 6 gilt entsprechend. 
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